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(1) Fur die Volksbefragung sind amtliche Stimmzettel zu verwenden, die ein Ausmald von ungefahr 14 1/2 bis 15 1/2
Zentimeter in der Breite und 20 bis 22 Zentimeter in der Lange aufzuweisen haben. Der amtliche Stimmzettel darf nur
auf Anordnung der Landeswahlbehdérde hergestellt werden.

(2) Der amtliche Stimmzettel hat zu enthalten:

a) die Bezeichnung ,Amtlicher Stimmzettel”

und ,Volksbefragung” mit der Beifligung des Tages der Volksbefragung,
b) die den Stimmberechtigten zur Abstimmung vorzulegende Frage,
¢) wenn die Frage mit ,ja" oder ,nein” zu beantworten ist,

unterhalb des Wortlautes der Frage auf der linken Seite das Wort ,ja" und daneben einen Kreis und auf der
rechten Seite das Wort ,nein” und daneben einen Kreis,

d) wenn in der Frage zwei oder mehrere Entscheidungsmoglichkeiten zur Wahl gestellt werden, auf der linken Seite
untereinander deutlich voneinander abgesetzt die verschiedenen zur Wahl gestellten Entscheidungsmaoglichkeiten
und auf der rechten Seite jeweils daneben einen Kreis.

(3) Finden im selben Zeitraum zwei oder mehrere Volksbefragungen statt & 7 Absatz 3), so sind die fur jede
Volksbefragung bestimmten amtlichen Stimmzettel aus deutlich unterscheidbarem verschiedenfarbigem Papier
herzustellen.

(4) Die Landeswahlbehorde hat die amtlichen Stimmzettel den Gemeinde- und Sprengelwahlbehdrden Uber die
Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden, bei Stadten mit eigenem Statut Uber diese, entsprechend der endgtiltigen
Zahl der Stimmberechtigten im Bereich der Wahlbehdrden zu Ubermitteln. Eine ausreichende Reserve ist den
Bezirksverwaltungsbehorden fur einen allfalligen zusatzlichen Bedarf der Wahlbehérden am Abstimmungstag zur
Verfigung zu stellen. Die amtlichen Stimmzettel sind jeweils gegen eine Empfangsbestatigung in zweifacher
Ausfertigung auszufolgen; hiebei ist eine Ausfertigung fur die Ubergeberin oder den Ubergeber, die zweite
Ausfertigung fir die Ubernehmerin oder den Ubernehmer bestimmt.

(5) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer mit amtlichen Stimmzetteln gleiche oder dhnliche Stimmzettel in
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsibertretung und ist, wenn darin keine strenger
zu bestrafende Handlung gelegen ist, mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Hiebei kdnnen unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel oder
Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder ahnlich sind, fur verfallen erklart werden, ohne Rucksicht
darauf, wem sie gehodren.

(6) Der Strafe nach Absatz 5 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe fir die
Volksbefragung bestimmt sind, auf irgend eine Weise kennzeichnet.

In Kraft seit 27.07.2005 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/bgld_vbfg/paragraf/7
file:///

	§ 12 Bgld. VBFG Amtlicher Stimmzettel
	Bgld. VBFG - Burgenländisches Volksbefragungsgesetz


